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Einleitung 

I. Hintergründe flexibler Integration 

Die Union ist mit aktuell 15 Mitgliedstaaten durch eine große Vielfalt und Hete-
rogenität gekennzeichnet. Unterschiedliche Traditionen und wirtschaftspolitische 
Ausrichtungen in den Mitgliedstaaten bedingen sowohl verschiedene Standpunkte 
als auch unterschiedliche Leistungsfähigkeit. I Das gemeinschaftliche Handeln 
berührt darüber hinaus zunehmend Kernbereiche der nationalen Souveränität,2 in 
denen die Bereitschaft der Mitgliedstaaten zu Zugeständnissen aufgrund nationaler 
Vorbehalte gering ist.3 Die gemeinsame Bewältigung anspruchsvollerer Politik-
bereiche wird in Zukunft erhöhte Anforderungen an die einzelnen Mitgliedstaaten 
stellen.4 Deutliche Beispiele für die Schwierigkeit der Konsensfindung bei der Ver-
wirklichung neuer Integrationsschritte stellen die in Protokollen zum Vertrag über 
die Europäische Union niedergelegten Sonderregelungen für das Vereinigte König-
reich und Dänemark betreffend den Schengen-Besitzstand und die Materien Visa, 
Asyl und Einwanderung5 dar. Das opt-out des Vereinigten Königreichs aus der drit-
ten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion war ein Auslöser dafür, trotz des zu-
nächst bestehenden Widerstands einiger Mitgliedstaaten, Flexibilität in Form der 
verstärkten Zusammenarbeit in den Vertrag von Amsterdam aufzunehmen.6 

Die bestehenden Probleme werden durch die anstehende Osterweiterung noch 
verschärft.? Wenn auch zwischen den 15 Mitgliedstaaten bislang meist ein Weg 
zur Verwirklichung verschiedener Ziele gefunden werden konnte, so steigern sich 
die Meinungs- und Leistungsunterschiede mit wachsender Zahl der Mitgliedstaa-
ten. Die Heterogenität in der Europäischen Union wird allein durch die größere 
Anzahl von Mitgliedstaaten erheblich zunehmen. Hinzu kommt, daß sich die 
gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Wirklichkeit in den mittel- und 

1 Vgl. Becker; EuR 1998 - Beiheft I, S. 30. 
2 s. EhLermann, in: Winter I Curtin u. a., Reforrning the Treaty on European Union, S. 40; 

Deubner; in: Ehlerrnann, Der rechtliche Rahmen, S. 118; Edwards/Philippart, Flexibility 
and the Treaty of Amsterdam, S. 6. 

3 Vgl. de La Serre/Wallace, Flexibility and Enhanced Cooperation, S. 18 ff.; Curtin, Aus-
senwirtschaft 1995, S. 239. 

4 Deubner; in: Ehlerrnann, Der rechtliche Rahmen, S. 118. 
5 Dazu Kapitel 4. 
6 Vgl. Duff, in: ders., The Treaty of Amsterdam, S. 186 ff. 
7 s. Curtin, Aussenwirtschaft 1995, S. 239; EhLermann, in: Winter I Curtin, Reforrning the 

Treaty on European Union, S. 40 f. 
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osteuropäischen Staaten beträchtlich von der in den bisherigen Mitgliedstaaten 
der Union unterscheidet. 8 Darüber hinaus ist zu erwarten, daß die Beitrittskandi-
daten nicht in der Lage sein werden, nach den Anstrengungen zur Erfüllung der 
Beitrittsvoraussetzungen sogleich weitere signifikante Integrationsfortschritte mit-
zutragen.9 

Die geplante Erweiterung war deshalb ein wichtiger Beweggrund für die Auf-
nahme der Flexibilitätsbestimmungen in den Vertrag von Amsterdam. Die Ansicht, 
die Begründung der Flexibilität mit den Problemen der bevorstehenden Osterwei-
terung sei eine Projektion interner Probleme auf eine externe Sphäre, um das Pro-
blem außerhalb der bestehenden Union ansiedeln zu können,lo findet ihre Grund-
lage in den Sonderwegen aktueller Mitgliedstaaten. Obwohl interne Probleme aus-
reichend Gründe für eine Flexibilisierung des Unionsrechts bieten, erfordert die 
anstehende Erweiterung um so mehr, das System der Europäischen Union der Viel-
falt und Heterogenität ihrer Mitgliedstaaten anzupassen. Flexible Integration soll 
eine Lösungsmöglichkeit in der Frage des Konflikts zwischen Erweiterung und 
Vertiefung bereithalten,11 indem sie durch die Ermöglichung neuer Impulse durch 
einen Teil der Mitgliedstaaten einer Stagnation des Integrationsprozesses vorbeugt. 

11. Ziel der Untersuchung 

Durch den Vertrag von Amsterdam wurde mit der verstärkten Zusammenarbeit 
erstmals eine Generalklausel zur Ermöglichung flexibler Integration im Rahmen 
gemeinschafts- und unionsrechtlichen Handeins geschaffen. Diesem Schritt wird 
eine erhebliche Bedeutung beigemessen, teilweise wird von einem Paradigmen-
wechsel 12 in der Europäischen Union gesprochen. 

Die Darstellung der verschiedenen Erscheinungsformen flexibler Integration im 
geltenden Unions- und Gemeinschaftsrecht soll zeigen, ob sich in der Union tat-
sächlich ein Wandel von Uniformität zu Diversität vollzieht, ob das Prinzip der 
einheitlichen Integration zugunsten eines Europas der verschiedenen Geschwindig-
keiten oder gar eines Europa a La carte aufgegeben wird. Dabei stellt sich die Fra-
ge, ob ein solcher Paradigmenwechsel überhaupt mit der rechtlichen Systematik 
des EUV und des EGV vereinbar wäre. Kritiker warnen vor folgenschweren Beein-
trächtigungen der Funktionsfähigkeit und des Zusammenhalts der Union. 13 Der 

8 de La Serre / Wallace, Flexibility and Enhanced Cooperation, S. 16; Edwards / Philippart, 
Flexibility and the Treaty of Amsterdam, S. 6. 

9 Deubner; in: Ehlermann, Der rechtliche Rahmen, S. 118. 
!O Shaw, EU 1998, S. 67. 
11 s. de La Serre/Wallace, Flexibility and Enhanced Cooperation, S. 5; Weatherill, in: 

Usher, The State of the European Union, S. 10. 
12 de Burca/Scott, in: dies., Constitutional Change, S. 1. 

13 Vgl. Martenczuk, EuR 2000, S. 359 f.; Janning, integration 1997, S. 287; Weatherill, in: 
Usher, The State of the European Union, S. 3; AreiLza, Enhanced Cooperations, S. 9. 
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Rückgriff auf flexible Handlungsoptionen kann zum einen zu einer Beeinträchti-
gung der Rechtseinheit und der institutionellen Einheit l4 und damit zu einer Frag-
mentierung der Europäischen Union führen. Ein kritischer Punkt ist auch der Ver-
lust an Transparenz der Rechtsordnung, welcher notwendig mit einer Flexibilisie-
rung des Rechts verbunden ist,15 ein Aspekt, der vor dem Ziel eines Europas der 
Bürger an Gewicht gewinnt. 16 Durch die Aufgabe des Postulats der gemeinsamen 
Bewältigung der verschiedenen Handlungsziele kann überdies die Solidarität zwi-
schen den Mitgliedstaaten gestört werden. 17 In diesem Zusammenhang werden 
auch Befürchtungen geäußert, durch Flexible Integration werde einer Kembildung 
innerhalb der Union, welche zu einer Kontrolle der Integration durch einige starke 
Mitgliedstaaten führen kann, Vorschub geleistet. 18 

Da Flexible Integration möglicherweise bewährte Grundlagen der europäischen 
Zusammenarbeit in Frage stellt, ist in der Tat eine kritische Würdigung der betref-
fenden Bestimmungen vor dem Hintergrund der maßgeblichen Grundsätze erfor-
derlich. Dies ermöglicht eine Beurteilung, ob sich flexible Integration im Vertrag 
von Amsterdam und im Vertrag von Nizza in die bisherige Systematik der Unions-
rechtsordnung einfügt, oder ob das Prinzip der Einheitlichkeit zugunsten von Fort-
schritten einzelner Mitgliedstaaten aufgegeben und Flexibilität damit zu einem 
neuen Struktur- und Verfassungsprinzip der Europäischen Union wird. 

Darüber hinaus unterscheiden sich die einzelnen Erscheinungsformen flexibler 
Integration, wie die Darstellung zeigen wird, zum Teil ganz erheblich, so daß sich 
die Frage stellt, welche Art flexiblen Vorgehens vorzuziehen ist. Maßgeblich für 
eine Beurteilung ist zum einen, in welchem Ausmaß dadurch Integrationsfort-
schritte erzielt werden können bzw. ob die gemeinsame Zielverwirklichung geför-
dert wird oder zumindest eine reelle Option darstellt. Des weiteren sind die Aus-
wirkungen auf die Effektivität und Transparenz der Rechtsordnung zu beurteilen. 
In Anbetracht der Sonderwege einzelner Mitgliedstaaten ist auch der Gesichts-
punkt der Solidarität zwischen allen Mitgliedstaaten zu berücksichtigen. 

Vor allem aber soll eine Analyse des Umfangs und der Möglichkeiten flexibler 
Integration zeigen, ob dadurch die Probleme, die durch die wachsende Heterogeni-
tät der Union entstehen, gelöst werden können. Angesichts der Herausforderungen, 
mit denen die Europäische Union zu Beginn des 21. Jahrhunderts konfrontiert ist, 
stellt sich die Frage, ob flexible Integration als Komprorniß zwischen Erweiterung 
und Vertiefung der Weg der Zukunft ist. 

14 Vgl. Martenczuk, EuR 2000, S. 359 f.; Janning, integration 1997, S. 287. 
15 V gl. Weatherill, in: Usher, The State of the European Union, S. 3. 
16 Vgl. Areilza, Enhanced Cooperations, S. 9. 
17 Vgl. Martenczuk, EuR 2000, S. 362; Edwardsl Philippart, Flexibility and the Treaty of 

Amsterdam, S. 41. 
18 Vgl. Areilza, Enhanced Cooperations, S. 8; Janning, integration 1997, S. 289 f. 


